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der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Barbara Lenk, Eugen Schmidt, Edgar 
Naujok, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/7465 –

Kampagne zur elektronischen Patientenakte

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
nimmt die Digitalpolitik einen prominenten Raum ein, dazu gehört auch die 
Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die Bundesregierung will eine elek-
tronische Patientenakte (ePA) einführen, diese solle konform zur Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sein, ihre Nutzung solle für die Versicherten frei-
willig sein (www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/042211
73eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1, 
hier S. 83).

Das Bundesministerium für Gesundheit hat mittlerweile eine Strategie zur Di-
gitalisierung des Gesundheitswesens vorgelegt. Darin wird unter anderem das 
Ziel formuliert, dass 80 Prozent der gesetzlich Versicherten bis zum Jahr 2025 
über eine ePA verfügen sollen (www.bundesgesundheitsministerium.de/press
e/pressemitteilungen/digitalisierungsstrategie-vorgelegt-09-03-2023.html). 
Vor diesem Hintergrund plant der Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl 
Lauterbach, eine Kampagne zur Erhöhung der Akzeptanz der ePA bei den Pa-
tienten (www.tagesspiegel.de/politik/arzte-sollen-fur-erstbefullung-extrahonor
ar-bekommen-lauterbach-plant-neue-kampagne-fur-digitale-patientenakte-970
7714.html).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Möglichkeiten der Digitalisierung verantwortungsvoll zu nutzen und damit 
die Modernisierung und Vernetzung des Gesundheitswesens weiter voranzutrei-
ben ist ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. Die elektronische Patien-
tenakte (ePA) bildet das Herzstück des digitalen Gesundheitswesens. Damit so-
wohl Patientinnen und Patienten als auch Leistungserbringer schnellstmöglich 
von den Potenzialen der ePA profitieren, soll die Bereitstellung und Nutzung 
der ePA erleichtert und ihre flächendeckende Einführung weiter beschleunigt 
werden.
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 1. Warum plant die Bundesregierung eine Kampagne zur bevorstehenden 
Einführung der elektronischen Patientenakte ePA (siehe Vorbemerkung 
der Fragesteller)?

 2. Welche Ziele verfolgt die Bundesregierung mit der angekündigten Kam-
pagne zur bevorstehenden Einführung der ePA, und in welcher Weise 
sind diese Ziele messbar und ihr Erreichen überprüfbar (siehe Vorbemer-
kung der Fragesteller)?

 3. An welche Zielgruppen richtet sich die angekündigte Kampagne zur be-
vorstehenden Einführung der ePA (siehe Vorbemerkung der Fragesteller, 
bitte begründen)?

 4. In welchem Zeitraum (Beginn und Ende) und über welche Etappen soll 
die angekündigte Kampagne zur bevorstehenden Einführung der ePA re-
alisiert werden (siehe Vorbemerkung der Fragesteller)?

 5. Kooperiert das Bundesministerium für Gesundheit bei der Konzipierung, 
Realisierung und Evaluierung der geplanten Kampagne zur bevorstehen-
den Einführung der ePA mit anderen Akteuren des Gesundheitswesens, 
und wenn ja, mit welchen, und wenn nein, warum nicht (siehe Vorbemer-
kung der Fragesteller, bitte ausführen)?

 6. Kooperiert das Bundesministerium für Gesundheit bei der Konzipierung, 
Realisierung und Evaluierung der geplanten Kampagne zur bevorstehen-
den Einführung der ePA mit externen Dienstleistern der Medienbranche, 
und wenn ja, mit welchen, und wie wurden diese gegebenenfalls ausge-
wählt, und wenn nein, warum nicht (siehe Vorbemerkung der Fragestel-
ler, bitte ausführen)?

 7. Wie viel Geld wird das Bundesministerium für Gesundheit zur Konzipie-
rung, Realisierung und ggf. Evaluierung der geplanten Kampagne zur be-
vorstehenden Einführung der ePA aufwenden?

Stammt diese Summe aus dem laufenden Etat des Bundesministeriums 
für Gesundheit oder aus einem anderen Etat (siehe Vorbemerkung der 
Fragesteller, bitte ausführen)?

 8. Über welche medialen Kanäle, analog wie digital, wird die geplante 
Kampagne zur bevorstehenden Einführung der ePA realisiert?

Aufgrund welcher Überlegungen wurden genau diese Kanäle für den ge-
nannten Zweck ausgewählt (siehe Vorbemerkung der Fragesteller, bitte 
ausführen)?

 9. Wird die geplante Kampagne zur bevorstehenden Einführung der ePA 
auch die jüngst erfolgten Cyberangriffe auf den Gesundheits-IT-Dienst-
leister Bitmarck (www.bitmarck.de/infothek/faq-cyberangriff) reflektie-
ren, und wenn ja, in welcher Weise, und wenn nein, warum nicht?

10. Wird die geplante Kampagne zur bevorstehenden Einführung der ePA 
deren mögliche Stärken und deren angenommenen Nutzen für den Pa-
tienten artikulieren, und wenn ja, welche wären das, und wenn nein, wa-
rum nicht?

11. Wird die geplante Kampagne zur bevorstehenden Einführung der ePA 
deren mögliche Schwächen und deren angenommenen Schaden für den 
Patienten artikulieren, und wenn ja, welche wären das, und wenn nein, 
warum nicht?
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12. Wird die geplante Kampagne zur bevorstehenden Einführung der ePA 
das Themenfeld der Datensicherheit und des Datenschutzes artikulieren, 
und wenn ja, wie genau geschieht das, und wenn nein, warum nicht?

13. Wird die geplante Kampagne zur bevorstehenden Einführung der ePA 
das Thema der Datenhoheit des Patienten gegenüber den behandelnden 
Ärzten artikulieren, und wenn ja, wie genau geschieht das, und wenn 
nein, warum nicht?

Die Fragen 1 bis 13 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
ist vorgesehen, die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) zu be-
schleunigen und allen Versicherten DSGVO-konform eine ePA zur Verfügung 
zu stellen. Dieses Anliegen findet sich im Kern auch in der Digitalisierungs-
strategie des Bundesministeriums für Gesundheit für das Gesundheitswesen 
und die Pflege wieder. Die geplante Gesetzesinitiative für ein Digital-Gesetz 
soll die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, die ePA als widerspruchs-
basierte Anwendung (Opt-out) flächendeckend einzuführen.
Aufgrund ihrer zentralen Rolle in der Versorgung ist es unabdingbar, umfas-
send über die ePA zu informieren. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad, das Wissen 
über die Funktionsweise und Widerspruchsmöglichkeit sowie die Akzeptanz 
der ePA in der Bevölkerung und bei den Akteuren des Gesundheitswesens zu 
steigern.
Die Konzeption einer Informationskampagne ist derzeit noch in einem sehr frü-
hen Planungsstadium und gekoppelt an das geplante Gesetzgebungsvorhaben. 
Deshalb können noch keine weitergehenden konkretisierenden Aussagen zur 
Ausgestaltung und Umsetzung der Kampagne getroffen werden.
Bei der Konzeption sollen auch die Informationsvorhaben aller relevanten Sta-
keholder, insbesondere die Leistungserbringer und Krankenkassen, einbezogen 
werden. In diesem Rahmen sollen die Inhalte aufeinander abgestimmt werden. 
Als Anbieter der ePA sind beispielsweise die gesetzlichen Krankenkassen ver-
pflichtet, alle Versicherten über den Zweck, die Nutzung und die Funktionen 
der ePA zu informieren sowie über den Zugang und die Widerspruchsmöglich-
keiten.
Als Teil der Digitalstrategie der Bundesregierung und der Digitalisierungsstra-
tegie für das Gesundheitswesen und die Pflege wird die Einführung der ePA 
begleitend evaluiert.
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14. Hält das Bundesministerium für Gesundheit weiter am ausgegebenen 
Ziel fest, dass 80 Prozent der gesetzlich Versicherten bis zum Jahr 2025 
über eine ePA verfügen sollen, und wird im Falle der Bejahung dieser 
Frage diese Absicht in der geplanten Kampagne zur Einführung der ePA 
kommuniziert (siehe Vorbemerkung der Fragesteller, bitte ausführen)?

15. Hält das Bundesministerium für Gesundheit weiter am ausgegebenen 
Vorhaben fest, dass gesetzlich Versicherte der Einrichtung einer persönli-
chen ePA aktiv widersprechen müssen, wenn sie diese nicht wünschen, 
und wenn ja, wird dieses Vorhaben in der geplanten Kampagne zur Ein-
führung der ePA kommuniziert (siehe Vorbemerkung der Fragesteller, 
bitte ausführen)?

16. Kann das Bundesministerium für Gesundheit angeben, wie hoch gegen-
wärtig unter den gesetzlich Versicherten die Bereitschaft zur Zustim-
mung zur Einführung einer persönlichen ePA ist, und wenn ja, wie ge-
langt das Bundesministerium zu dieser Einschätzung, und wenn nein, 
warum nicht?

17. Wird das Bundesministerium für Gesundheit die gesetzlich Versicherten 
im Rahmen der geplanten Kampagne zur Einführung der ePA auch darü-
ber informieren, dass es eine persönliche Entscheidung des einzelnen Pa-
tienten sein wird, ob er eine ePA bekommt oder nicht, und wenn ja, wie 
genau wird das geschehen, und wenn nein, warum nicht (siehe Vorbe-
merkung der Fragesteller, bitte ausführen)?

18. Wird das Bundesministerium für Gesundheit die gesetzlich Versicherten 
im Rahmen der geplanten Kampagne zur Einführung der ePA auch darü-
ber informieren, welche Konsequenzen die Ablehnung einer persönli-
chen ePA gegebenenfalls haben wird, und wenn ja, wie genau wird das 
geschehen, und wenn nein, warum nicht (siehe Vorbemerkung der Frage-
steller, bitte ausführen)?

Die Fragen 14 bis 18 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
In der Digitalstrategie der Bundesregierung sowie in der Digitalisierungsstrate-
gie für das Gesundheitswesen und die Pflege ist das Ziel verankert, dass min-
destens 80 Prozent der gesetzlich Versicherten über eine elektronische Patien-
tenakte (ePA) verfügen sollen. In diesem Sinne sollen mit der geplanten Geset-
zesinitiative für ein Digital-Gesetz die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
die Einführung der ePA als Opt-out-Anwendung geschaffen werden. Für alle 
gesetzlich Versicherten wird zukünftig eine ePA bereitgestellt, die relevante 
Gesundheitsdaten enthält und den Leistungserbringern im Behandlungskontext 
zur Verfügung steht. Wer das nicht möchte, kann widersprechen. Die Nutzung 
der ePA bleibt somit auch zukünftig freiwillig. Versicherte dürfen nicht diskri-
miniert oder benachteiligt werden, wenn sie von ihren Betroffenenrechten Ge-
brauch machen.
Gerade deswegen plant die Bundesregierung, die Versicherten umfassend über 
ihre Rechte aufzuklären und darzustellen, wie sie wirksam von diesen Ge-
brauch machen können. Insbesondere über die Freiwilligkeit der Anwendung 
soll angemessen informiert werden.
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